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Zitat von cubanita1

Hat das Thema hier tatsächlich was mit Grundschule zu tun, fossi?

Nein, nicht direkt und war auch gar nicht so fettgedruckt gemeint, wie du es gelesen hast.
Allerdings gilt wohl (leider), dass Grundschulrektoren diejenigen sind, die a) diesen Posten am
ehesten aus Idealismus übernehmen und halt eher keine Verwaltungsmenschen sind und die b)
am wenigsten für ihre Aufgabe geschult werden.
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